
Deutsches
lnstitut

für
Bautechnlk

Zu lassun gsrtelle fü r Bauprodulfe und Bauarten

Bautechnlsches Prülarnt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und deTWFTAO

Gesdräftszeíchen:

It 22-1.19.15-116t12

Zulassungsnummet:
z-19.15-1861

Antragsteller:
KarlZimmermann
Miltzstraße 29
51061 Köln

Gehungsdauer
vom: 10. Dezember 2012

bis: 10. Dezembel2017

Zu lassungsgegênstand:
Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platle BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102.9

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermlt allgemein
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 16 Seiten und 16

I)eu¡-.ç6,r, Institut

DlBt I Kolonnenstraße 30 Bl D-l0829 Beilln lTel.: +493078730-0 | Fa)c +493078730-320 | E-Malt: dibt@dibt.de lwrrvrru.dibt.de



Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 Seite 2 von 16 | 10. Dezembe¡ 2012

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den $ 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetá nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
9en.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der

Kabelabschottung mit Möglichkeit der Rohrdurchführung (sog. Kombiabschottung),
"System ZZ-Platle BDS-N" genannt, als Bauart der Feuen¡viderstandsklasse S 90 nach
DIN 4102-9r. Die Kombiabschottung dient zum Schließen von Öffnungen nach
Abschnitt 1.2.2in inneren Wänden und Decken nach Abschnitt1.2.1, durch die lnstallationen
nach Abschnitt 1.2.3 hindurchgeführt wurden, und verhindert für eine Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen.

1.1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Brandschutzplatten, einem Fugen-
verschluss und ggf. einer Kabelumwicklung sowie - in Abhängigkeit von den durchgeführten
lnstallationen - aus Rohrmanschetten und Streckenisolierungen. Die Kombiabschottung ist
gemäß Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.1.3 Die Dicke der Kombiabschottung muss in Wänden bei Montagevariante "Eingeschraubt"
mindestens 10cm bzw. bei Montagevariante "Aufgeschraubt" mindestens 16cm und in
Decken bei Montagevariante "Eingeschraubt" mindestens 15 cm bzw. bei Montagevariante
"Aufgeschraubt" mindestens 21 cm betragen. Die Abmessungen der Kombiabschottung
ergeben sich aus der Größe der zu verschließenden Bauteilöffnung (s. Abschnitl1.2.2).

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die Kombiabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wände aus Mauen¡verk, Beton bzw.

Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwände in Ständer-
bauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens
15cm dicke Decken aus Beton þzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB,
nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Abmessungen der Kombiabschottung (den lichten Rohbaumaßen der Bauteilöffnung
entsprechend) dürfen folgende Maße nicht überschreiten:

1.2.3 Die Kombiabschottung darf zum Schließen von Offnungen venruendet werden, wenn die
hindurch geführten I nstallationen folgende Bedingungen erfüllen3:

1.2.3.1 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

- Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.
Hohlleiterkabeln sind zulässig. Die Größe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

Kabelbündel mit einem Durchmesser < 60 mm aus parallelverlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außendurch-
messer des Einzelkabels < 21 mm)

- in Wänden

in Decken

DIN 4102-9:1990-05

DIN 4102-2:1977-09

100 cm (Breite) x 100 cm (Höhe)

60 cm (Breite); die Länge ist nicht begrenzt.

Brandverhalten von Baustofien und Bauteilen; Kabelabschottungen;
derungen und Prüfungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,

1

2

3
und Prüfungen

Technische Bestimmungen für die Ausführung der Le¡tungsanlagen und die Zulässigkeit von
gen bleiben unberührt.
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Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen

1.2.3.2 Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

Rohre aus Kunststoff (Montagevariante "Eingeschraubt" und "Aufgeschraubt") oder Stahl
(Montagevariante "Aufgeschraubt" in Decken) mit einem Außendurchmesser < 15 mm

1.2.3.3 Elektro-lnstallationsrohre

- starre Elektro-lnstallationsrohre aus Kunststoff entsprechend DIN EN 61386-14 mit einem
Außendurchmesser S20 mm für die Belegung mit Kabeln nach Abschnitt 1.2.3.1 mit
einem Außendurchmesser < 15 mm (wahlweise auch ohne Belegung)

1.2.3.4 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

Rohre aus Rohrwerkstoffen und mit Abmessungen (Rohraußendurchmesser, Rohrwand-
stärke) gemäß Abschnitt 3.2.3

Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen
(Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen bestimmt sein.

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein.
1.2.3.5 Nichtbrennbare Rohre

- Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder Kupfer und mit Abmessungen (Rohraußen-
durchmesser, Rohrwandstärke) gemäß Abschnitt 3.2.4

Die Rohre müssen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssig-
keiten oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder filr Staubsaugleitungen bestimmt sein.

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein,
1.2.4 Die Kombiabschottung darf auch zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, durch

die noch keine lnstallationen hindurchgeführt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nach-
trägliche Anderungen an der Schottbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

1.2.5 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3dür-
fen nicht durch die zu verschließende Bauteilöffnung hindurchgeführt werden.

1.2.6 Bei Durchführungen von Rohren nach Abschnilt 1.2.3.4 gilt: Die Abschottung darf an pneu-
matischen Förderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur angewendet werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet wird.

1.2.7 Die Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.8 Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstörungen an den angrenzenden,
raumabschließenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwängungskräfte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei
der Konzeption bzw. bei der lnstallation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen. lm Bereich
von nicht isolierten Metall-Rohren muss bei einer Brandbeanspruchung nach
temperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-22 mit Längendehnungen 2 10 mm/
werden.

J..
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1.2.9 Für die Anwendung der Kombiabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten als
nach den Abschnitten 3.1.2 - oder für lnstallationen anderer Anwendungsbereiche oder aus
anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbar-
keit gesondert nachzuweisen.

1.2.10 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen.

Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeinträchtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2.1.1 Brandschutzplatte "ZZ-Brandschutzplatte BDS-N"

Die Brandschutzplatte "ZZ-Brandschutzplatte BDS-N" muss aus dem dämmschichtbildenden
Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N' Variante A gemäß der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Nr. Z-19.11-1599 bestehen.

Die maximal 625 mm x 500 mm (B x H) großen Brandschutzplatten müssen aus zwei außen
liegenden Schichten aus I mm dicker Pappes und einem Kern aus dem v. g. dämmschicht-
bildenden Baustoff mit einer Rohdichte von (270 + 30) kg/m3 bestehen. Die Gesamtdicke der
Brandschutzplatte muss mindestens 30 mm betragen.

2.1.2 Dämmschichtbildender Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N"
Der dämmschichtbildende Baustoff zum Verschließen von Fugen und Zwickeln, "ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N" genannt, muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-1 9.1 1-1600 entsprechen.

2.1.3 Dämmschichtbildender Baustoff "2.-Kabelwickel BDS-N"
Der mattenförmige dämmschichtbildende Baustoff zum Umwickeln von Kabeln, Kabel-
bündeln, Steuerleitungen und Elektro-lnstallationsrohren, "ZZ-Kabelwickel BDS-N" genannt,
muss aus dem einseitig mit Glasfasergewebe verstärkten, dämmschichtbildenden Baustoff
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1765 bestehen. Die Dicke
muss mindestens 3 mm betragen.

2.1.4 Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ AS"
An den Rohren nach Abschnitt1.2.3.4 müssen Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ AS"
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.17-1659 angeordnet werden.

2.1.5 Streckenisolierungen
An den Rohren nach Abschnitt 1.2.3.5 müssen Streckenisolierungen aus
(Baustoffklasse DIN 4102-A)6 Mineralfasermatten bzw. Mineralfaserschalen

5

6

werden. lhre Nennrohdichte muss mindestens 90 kg/m3 und ihr
mindestens 1000'C nach DIN 4102-177 betragen.

Es dürfen wahlweise die in der Tabelle 1 aufgeführten Bauprodukte verwendet

Materialangaben sind beim Deutschen lnstitut für Bautechnik hinterlegt.
DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:1990-12
rungen und Prüfungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung

274274.12 1.19.15-116t12
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Die Streckenisolierungen dürfen wahlweise mit einer 0,35 mm bis 1 mm dicken Umman-
telung aus PVC-hart oder einer 0,6 mm bis 1 mm dicken äußeren Bekleidung aus Stahl-
blech, das ausreichend gegen Korrosion geschütf sein muss, versehen sein.

Herstellung und Kennze¡chnung
Herstellung der Baustoffe nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.3

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen derAbschnitte2.l.l und 2.1.3
einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.3

Die Verpackung der Brandschutzplatten und der Streifen aus dem dämmschichtbildenden
Baustoff muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den
Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jede Verpackungseinheit der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.3 lür Kombi-
abschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck
oder Aufkleber mit folgenden Angaben erhalten:

" ZZ-Br andsch utzp I atte B D S - N " oder " ZZ-Kabe lwi cke I B D S - N'
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeicnen) mit

Name des Herstellers

Zulassungsnum mer: Z-19.1 5-1 861

Herstellwerk

Herstellungsjahr: ....

2.2.2.2 Für die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1 .2,2.1.4 und 2.1.5 gilt:

Diese Bauprodukte dürfen für die Herstellung der Kombiabschottung nur verwendet
wenn die Produkte/deren Verpackungen/die Beipackzettel/die Lieferscheine/die

Nennwert ;-rsf:Lrrt

Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeine 'rrj:¡;itr ;
liches Prüfzeugnis. 

, ,-.r!

Tabelle 1

Mineralfasermatte bzw. Mineralfaserschale Rohdichtes
[kq/m3l

Verwendbarkeits-
nachweise

"ROCKWOOL Lapinus Rohrschale 880" der Firma
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH,
45966 Gladbeck

95 - 150 P-MPA-E-02-602

"ROCKWOOL Lapinus Rohrschale 800" der Firma
Rockwool Lapinus Productie 8.V., 6045 JG Roermond

90-115 z-23.14-1114

"ROCKWOOL Heizungsrohrschale 835" der Firma
Rockwool Lapinus Productie 8.V., 6045 JG Roermond

90 - 125 z-23.14-1067

"ProRox WM 960'/'ProRox Wired Mat 100" der Firma
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH,

100 P-MPA-E-99-519

"Conlit 150 P" der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH,45966 Gladbeck

150 P-MPA-E-02-507

"Conlit 150 U. der Firma Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck

150 P-NDS04-417

274274.12 1.19.15-116t12
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den Lieferscheinenr0 jeweils vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet wurden.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Kombiabschottung

Jede Kombiabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem
Schild dauerhatt zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

Kom biabschottu n g "System ZZ-Platle B DS-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1861

Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)

Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kombiabschottung am Bauteil zu befestigen.

2.2.3 Einbauanleitung
Jede Verpackung der Brandschutzbauplatten nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erstellt und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

- Art und Mindestdicken der Wände und Decken, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden darf (bei feuerwiderstandsfÉihigen leichten Trennwänden auch der Aufbau und
die Beplankung),

- Grundsätze für den Einbau der Kombiabschottung mit Angaben über die dafür zu ver-
wendenden Baustoffe (2. B. Brandschutzplatten, dämmschichtbildende Baustoffe),

Hinweise auf zulässige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplas-
tischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohnruand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dürfen,

Hinweise auf zulässige Rohrisolierungen und Aufstellung der Rohre aus Metall (Angaben
zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohn¡vanddicke) sowie Angaben zu
lsolierdicken und -längen, bezogen auf die Rohrabmessungen,

- Anweisungen zum Einbau der Kombiabschottung mit Angaben zu notwendigen
Abständen,

detaillierte Angaben zu zulässigen Verankerungs- und Befestigungsmitteln sowie zu
deren Einbau,

Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge,

Hinweise auf zulässige Anderungen (2. B. Nachbelegung).

2.3 Übereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Brandschutzplatten nach Abschnitt 2.1.1 und der
Streifen aus dem dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnill.2.1.3 mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer
Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungs-
erklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
ln jedem Herstellwerk der Brandschutzplatten nach Abschnitt 2.1.1 und der Streifen aus dem
dämmschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt2.1.3 ist eine werkseigene Produ
kontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Ü berwachung der Produktion

274274.12
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der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten
Maßnahmen einschließen:

Prüfung, dass für die Herstellung der Bauprodukte ausschließlich die in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden,

Prüfung der Rohdichte des Kerns der Brandschutzplatten mindestens einmal je Herstel-
lungstag bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger Fertigung
bzw.

Prüfung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Bauprodukte.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

Art der Kontrolle oder Prüfung,

Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen und

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre au2ubewahren. Sie sind dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.

Bestimmungen für den Entwurf

Bauteile
Die Kombiabschottung darf in

Wände aus Mauen¡verk nach DIN 1053-11r, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 104512
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 416613,

leichte Trennwände in Ständerbauad mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 104512 oder aus
DIN 422314 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.

Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2. 1

11

12

l3

14

DtN 1053-1

DtN 1045

DtN 4166

DtN 4223

i *¿'':i
irr^.--

t
Mauerwerk; Berechnung und Ausführung (in der jeweils geltenden A 

irsÍifrrt

Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung (in der jeweils edt;r il¡ 
. 

.,

gabe) ^ u-,
Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils g
Ausgabe)
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton - Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

Porenbeton gemäß
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Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je zwei mindestens
12,5mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DlN4102-A)6 Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF) nach DIN 18180rs haben. Der Aufbau dieser Wände muss im Übrigen den
Bestimmungen von DIN 4102-416 für Wände der Feuenruiderstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen (s. Abschnitt 4.1 ).

Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren (Baustotfklasse DlN4102-A)6 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut
werden, wenn die Konstruktionsart den Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-4e entspricht, die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis nachgewiesen ist und in der Bauteilöffnung eine umlaufende Laibung
(wandbündiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei
Wänden ohne innen liegende Dämmung) bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrenn-
baren (Baustotfklasse DlN4102-A)6 Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-
Platten) (beiWänden mit innen liegender Dämmung) angeordnet ist.

ln leichten Trennwänden nach Abschnitt3.1.2 ist das Ständerwerk durch zusätzlich anzu-
ordnende Wandstiele und durch Riegel so zu ergänzen, dass diese die Laibung der Wand-
öffnung für die vorgesehene Kombiabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf
diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt werden.
Der Sturz oder die Decke über der Kombiabschottung muss statisch und brandschutz-
technisch so bemessen sein, dass die Kombiabschottung (außer ihrem Eigengewicht) keine
zusätzliche vertikale Belastung erhält.

Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen:

Tabelle 2

Abstand der Kombi-
abschottung zu

Größe der nebeneinander liegenden
öffnungen

Abstand zwischen den
öffnungen

Kombiabschottungen
nach dieser Zulassung

entsprechend Abschnitt 1 .2.2 > 10cm

anderen Kombi- oder
Rohrabschottungen

eine/beide Öffnung(en) > 40 cm x 40 cm > 20cm

beide Offnungen < 40 cm x 40 cm > 10cm ,/
anderen öffnungen
oder Einbauten

eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm > 20cm í
beide Öffnungen < 20 cm x 20 cm > 10cm

rrts,-l¡rlnstallationen \ '- ""
Allgemeine" \i ""Ãrrgl'rrrl'rrlltÐ

Der gesamte zulässige Querschnitt der lnstallationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen ?

jeweiligen Außenabmessungen), die durch die zu verschließende Bauteilöffnung gem
hindurchgeführt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe der
Rohbauöffnung unter Beachtung

der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezüglich der erforderlichen
Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln sowie

der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wählen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen können.

3.2

3.2.1

l5
16

DtN 18180:
DIN 41024:1994-03

Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassiflzierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Der gesamte zulässige Querschnitt der lnstallationen (bezogen auf die jeweiligen Außen-
abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbauöffnung betragen.

3.2.2 KabelundKabeltragekonstruktionen
3.2.2.1 Die Kabel dürfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen

verlegt sein.

3.2.2.2 Kabelbündel nach Abschnitt 1.2.3 dürfen ungeöffnet durch die Abschottung geführt werden.
3.2.2.3 Die Befestigung der Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3 muss am umgebenden

Bauwerk zu beiden Seiten der Durchführung nach den einschlägigen Regeln erfolgen. Die
Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusätzliche mechanische Bean-
spruchung der Kombiabschottung nicht auftreten kann.

3.2.3 RohreausthermoplastischenKunststoffen
3.2.3.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfläche

angeordnete Rohre gemäß Abschnitt 1.2.3.4 und Anlage t hindurchgeführt werden.
3.2.3.2 Sonderdurchführungen von Rohren - z.B. Schrägdurchführung oder Mehrfachdurchführung

von Rohren durch eine Rohrmanschette - sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

3.2.3.3 Bei Verwendung von Rohrmanschetten sind gegebenenfalls die Bestimmungen der
Abschnitte 1.2.6 bis 1.2.8 zu beachten und gegebenenfalls notwendige Sicherungsmaß-
nahmen vorzusehen.

3.2.4 Nichtbrennbare Rohre
3.2.4.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfläche

angeordnete Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder Kupfer gemäß Abschnitt 1.2.3.5
und Anlage t hindurchgeführt werden.

3.2.4.2 Die Auflagerung bzw. die Abhängung der Leitungen oder die Ausführung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Kombiabschottung und die raumabschließenden Bauteile im Brandfall
mindestens 90 Minuten funktionsfähig bleiben (vgl. DIN 4102-416, Abschnitt S.5.7.5).

3.2.5 Abstände
3.2.5.1 Abstände zwischen gleichen lnstallationen

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen müssen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 10cm hoher Arbeitsraum zwischen den einzelnen Kabellagen
verbleibt (s. Anlagen 5 bis B).

Die Elektro-lnstallationsrohre müssen so angeordnet sein, das der Abstand mindestens dem
Durchmesser der größeren Leitung - jedoch mindestens 20 mm - entspricht. Wahlweise
dürfen maximal vier Elektro-lnstallationsrohre ohne Abstand aneinander angrenzend durch
die Bauteilöffnung führen. Der Abstand zwischen Gruppen von Elektro-lnstallationsrohren
muss mindestens 30 mm betragen (s. Anlagen 5 bis 8).

Der Abstand zwischen benachbarten Rohren gemäß Abschnitt 3.2.3 (gemessen zwischen
den Rohren) muss mindestens 50 mm betragen.
Die an nichtbrennbaren Rohren nach Abschnitt3.2.4 anzuordnenden Streckenisolierungen
nach Abschnitt 2.1.5 dürfen aneinanderliegen.

3.2.5.2 Abstände zwischen unterschiedlichen lnstallationen

Der Abstand zwischen den Kabeln (einschließlich Kabeltragekonstruktionen) und den
Elektro-lnstallationsrohren muss mindestens dem Durchmesser der größeren Leitung
- jedoch mindestens 20 mm - entsprechen (s. Anlagen 5 bis 8).

Der Abstand zwischen den Kabeln (einschließlich Kabeltragekonstruktionen) bzw.
Elektro-lnstallationsrohren und den Rohren nach den Abschnitten 3.2.3 und 3.2.4 (

sen von der Außenseite der Rohre bzw. von der Außenseite der anzuordnenden S
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Der Abstand zwischen den Rohren nach Abschnitt 3.2.3 und den Rohren nach
Abschnitt 3.2.4 (gemessen von der Außenseite der Rohre bzw. von der Außenseite der
anzuordnenden Streckenisolierungen) muss mindestens 1 00 mm betragen.

3.2.5.3 Abstände zwischen den lnstallationen und der Öffnungslaibung

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen müssen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 50 mm hoher Arbeitsraum zwischen der Öffnungslaibung und der
oberen Kabellage vorhanden ist; seitlich und unten dürfen diese lnstallationen an den
Öffnungslaibungen anliegen (s. Anlagen 5 bis 8).

Die Elektro-lnstallationsrohre dürfen bei Wandeinbau an den Offnungslaibungen anliegen.
Bei Deckeneinbau muss der Abstand zur Öffnungslaibung bzw. zur Befestigungsleiste (bei
Montagevariante "Eingeschraubt") mindestens 50 mm betragen (s. Anlagen 5 bis 8).

Der Abstand zwischen den Rohren nach Abschnitt 3.2.3 und den Öffnungslaibungen bzw.
den Befestigungsleisten (gemessen zwischen dem Rohr und der Öffnungslaibung bzw. der
Befestigungsleiste) muss mindestens 50 mm betragen.

Die an nichtbrennbaren Rohren nach Abschnitl3.2.4 anzuordnenden Streckenisolierungen
nach Abschnitt2.1.5 dürfen an der Bauteillaibung anliegen.

3.2.6 Halterungen(Unterstützungen)
Bei Durchführung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wände müssen sich die
ersten Halterungen (Unterstützungen) der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen beidseitig
der Abschottung in einem Abstand < 17,5 cm befinden.

Bei Durchführung von Rohren durch Wände müssen sich die ersten Halterungen (Unter-
stützungen) der Rohre beidseitig der Abschottung in einem Abstand < 50 cm befinden.
Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A)o sein.

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Allgemeines
4.1.1 Die Verarbeitung der Baustoffe nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 muss entsprechend

den schriftlichen Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbeson-
dere ihre Verwendung betreffend, erfolgen.

4.1.2 Kombiabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dürfen nur von
Unternehmen hergestellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen
und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Der Antragsteller dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausführenden Unternehmen (Verarbeiter)
über die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung
des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in ständigem
Erfahrungsaustausch zur Verfügung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unter-
nehmen zu führen, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse
besitzen, den Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen lnstitutfür
Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

Belegung der Kombiabschottung4.2

Vor dem Verschluss der Restöffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die
Kombiabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2

4.3 Einbau der Brandschutzplatten
4.3.1 Allgemeines
4.3.1.1 Zu Beginn der Schoüherstellung sind die Laibungen der Bauteilöffnungen zu reinigen. 

t"

4.3.1.2 Wahlweise dürfen die Montagevarianten "Aufgeschraubt" (s. Abschnitt 4.3.2) und "Einge-
schraubt" (s. Abschnitt 4.3.3) miteinander kombiniert ausgeführt werden (s. Anlage 9).
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4.3.1.3 Wahlweise darf in der Bauteilöffnung bei Einbau in Massivwände und Decken ein umlau-
fender Rahmen aus vier u-förmigen Stahlblechprofilen mit einer Blechdicke > 0,75 mm ange-
ordnet werden. Die Profile müssen an der Wand bzw. der Decke kraftschlüssig befestigt
werden, so dass im Brandfall eine Beschädigung der Brandschutzplatten durch den Stahl-
blechrahmen ausgeschlossen ist (s. Anlage 11).

4.3.1.4 Wahlweise darf bei Einbau in Massivwände der Hohlraum zwischen den Brandschutzplatten
hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen (bis 1000 "C), nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)6 Baustoffen verschlossen werden.

4.3.2 Montagevariante "Aufgeschraubt"
4.3.2.1 Die verbleibenden Öffnungen zwischen den Bauteillaibungen und den mit den Kabeln

belegten Kabeltragekonstruktionen sowie ggf. den Rohren sind auf jeder Seite der Kombi-
abschottung mit den Brandschutzplatten nach Abschnilt2.1.1 so zu verschließen, dass
diese umlaufend einen Überstand von mindestens 5 cm über die Bauteilöffnung aufweisen
(s. Anlagen 5, 7 und 9 bis 1 1).

Die Brandschutzplatten müssen so zugeschnitten werden, dass

die Plattenstücke mindestens einseitig gemäß Abschnitt 4.3.2.2 befestigt werden können,

die maximale freie (d. h. nicht auf dem Bauteil aufliegende oder an lnstallationen angren-
zende) Fugenlänge an einseitig befestigten Platten bei Deckeneinbau s 47,5 cm beträgt,

die verbleibenden Fugen zwischen den Brandschutzplatten I 5 mm sowie zwischen den
Brandschutzplatten und den lnstallationen < 20 mm breit sind (s. Anlage 12).

4.3.2.2 Die entsprechend der Schottbelegung ausgeschnittenen Brandschutzplatten sind zwischen
den lnstallationen einzupassen, nachdem die auf die Bauteiloberfläche überstehenden
Bereiche der Platten zur Verklebung mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N" nach AbschnilL2.1.2 versehen wurden.
Anschließend sind die Brandschutzplatten an

- leichten Trennwänden, Porenbetonwänden bzw. -decken mit Hilfe von Schnellbau-
schrauben 4,2 mm x 75 mm bzw. Spanplattenschrauben 4,5 mm x B0 mm und passen-
den Unterlegscheiben (Außendurchmesser > 12 mm) bzw. an

- Beton- bzw. Stahlbetonbauteilen bzw. Wänden aus Mauen¡yerk mit Hilfe von
gungsmitteln gemäß Tabelle 3 und passenden Unterlegscheiben (Außendu
> 12 mm)

zu befestigen.

Tabelle 3

für Beton/Stahlbeton mind. C2Ol25 und höchstens C50/60 nach
DIN 1045-218b2w. mind. B 25 und höchstens B 55 nach DIN 1045t'

Verbindung

für Mauerwerk mind. KSL 12 oder mind. KS 12 nach DIN 106, DIN V 106-1:2003-02 bz'¡t.
DIN V 106:2005-10 oder mind. Mz 12nach DIN 105, DIN V 105-1;2002-06 bzw. DIN V 105-100:2005-10

'' il
I'I

t.'!rfrtnt i
e,ti¡¡..ili;'

--j

17

l8

DIN EN 206-1

DtN 1045-2

Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität (in der jeweils
geltenden Ausgabe)
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Beton - Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformität (in der jeweils geltenden Ausgabe)

Dribel Dübel-
größe

Dübel-t,q',,,
länge riìir

I:ì ir r rt

"Fischer Betonschraube FBS 5"* der Firma fischerwerke
GmbH & Co. KG, 72178 Waldachtal

Ø5 Þ85mm

"HECO Multi-Monti-Schraubanker MMSU*'** der Firma HECO-
Schrauben GmbH & Co. KG, 78713 Schramberg

Ø6
Ø 7,5

à60mm
>70mm

'Würth Schraubanker W-SA'*'** der Firma Adolf Würth
GmbH & Co. KG,74653 Künzelsau

und höchstens C 50/60 DtN EN 206-1" in
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Jede Platte ist mit mindestens zwei Befestigungen zu versehen. Die Schraubanker nach
Tabelle 3 sind handfest, d. h. ohne Drehmoment, anzuziehen.

Die Abstände der Befestigungspunkte müssen den Angaben der Anlage 12 entsprechen.
Weitere Angaben zum Einbau der Befestigungsmittel sind der Einbauanleitung gemäß
Abschnitt 2.2.3 zu entnehmen.

4.3.2.3 Sofern die Kabel, die Kabeltragekonstruktionen oder die Rohre an den Öffnungslaibungen
anliegen, ist auf der angrenzenden Bauteiloberfläche ein 5 cm breiter Streifen der Brand-
schutzplatte gemäß Abschnitt 2.1.1 vorzusehen (s. Anlagen 6 und 8).

4.3.3 Montagevariante "Eingeschraubt"
4.3.3.1 Zur Befestigung der Brandschutzplatten nach Abschnitl2.1.1 sind in der Bauteillaibung um-

laufend Befestigungsleisten aus mindestens 25 mm dicken nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)G Bauplatten (GKF-, Gipsfaser-, Silikat- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwen-
den. Die Breite der Befestigungsleisten ist so zu wählen, dass nach erfolgter Montage beid-
seitig der Wand bzw. Decke ein Einstand entsprechend der Dicke der verwendeten Brand-
schutzbauplatten verbleibt (s. Anlagen 6 und 8).

Wahlweise dürfen

die Befestigungsleisten bei Verwendung von GKF-Platten aus zwei 12,5mm dicken
Plattenstreifen bestehen,

bei Bauteildicken à lBcm für jede Seite der Abschottung >4cm breite Befestigungs-
leisten aus o. g. nichtbrennbaren Bauplatten verwendet werden oder

- bei Einbau in mindestens 17,5 cm dicke Massivwände die Befestigungsleisten aus o. g.
Brandschutzplatten hergestellt werden (s. Anlage 6).

Die Befestigungsleisten sind vor der Montage zur Verklebung mit dem dämmschichtbilden-
den Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" nach Abschnift2.1.2 zu versehen und zusätz-
lich mit dafür geeigneten Schnellbauschrauben bzw. Schrauben und Dübeln in Abständen
< 25 cm - jedoch mit mindestens zwei Befestigungspunkten je Leiste - in der Bauteillaibung
zu befestigen (s. Anlagen 6 und 8).

4.3.3.2 Die verbleibenden Öffnungen zwischen den Bauteillaibungen und den lnstallationen sind auf
jeder Seite der Kombiabschottung mit den Brandschutzplatten nach Abschnitt2.1.l so zu
verschließen, dass die Brandschutzplatten auf den Befestigungsleisten aufliegen und bündig
zur Bauteiloberfläche abschließen (s. Anlagen 6 und 8).

Die Brandschutzplatten müssen so zugeschnitten werden, dass

- die Plattenstücke mindestens einseitig gemäß Abschnitt 4.3.3.3 befestigt werden können,

die maximale freie (d. h. nicht auf dem Bauteil aufliegende oder an lnstallationen angren-
zende) Fugenlänge an einseitig befestigten Platten bei Deckeneinbau < 47,5 cm beträgt,

die verbleibenden Fugen zwischen den Brandschutzplatten bzw. zwischen den Brand-
schutzplatten und der Öffnungslaibung I 5 mm sowie zwischen den Brandschutzplatten
und den lnstallationen < 20 mm breit sind (s. Anlage 12).

4.3.3.3 Die entsprechend der Schottbelegung ausgeschnittenen Brandschutzplatten nach
Abschnitt2.1.1 sind in die Öffnungen einzupassen, nachdem die an die Befestigungsleisten
angrenzenden Bereiche der Platten zur Verklebung mit dem dämmschichtbildenden Baustoff
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" nach Abschnitt 2.1.2 versehen wurden.

Anschließend sind die Brandschutzplatten zusätzlich mit mindestens zwei Schnellbau-
schrauben 4,2 mm x 75 mm bzw. Spanplattenschrauben 4,5 mm x 80 mm und passenden
Unterlegscheiben (Außendurchmesser 212 mm) auf den in der Laibung befindlichen Lç¡l

zu befestigen. Die Abstände der Befestigungspunkte müssen den Angaben der
entsprechen. Die Schrauben sind mittig in die Befestigungsleisten einzuschrauben.

17
Qr
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Wahlweise dürfen die Brandschutzplatten bei Einbau in mindestens 17,5cm dicke Massiv-
wände ohne Verschraubung - d. h. nur mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-B¡and-
schutzmasse BDS-N" nach Abschnitt 2.1.2 eingeklebt - ausgeführt werden (s. Anlage 6).

Fugenverschluss
Alle Fugen, Spalten und Zwickel zwischen den lnstallationen, den Brandschutzplatten und
ggf. den Öffnungslaibungen müssen mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N" nach Abschnitt2.1.2 in einer Tiefe von 30 mm (Dicke der Brand-
schutzplatte) verschlossen werden (s. Anlagen 5 bis 1 1).

Die schmalen Fugen zwischen den Brandschutzplatten sind während der Montage durch
vollflächige Beschichtung der Stirnseiten und die breiteren Fugen sind nach der Montage zu
verschließen. Die ggf. über die Fuge herausquellende Dichtungsmasse darf auf den Platten
verstrichen werden.

Maßnahmen an elektrischen Leitungen
Die Kabel, Kabelbündel, Kabeltragekonstruktionen, Steuerleitungen und Elektro-
lnstallationsrohre sind zu beiden Seiten der Kombiabschottung mit Streifen aus dem
dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Kabelwickel BDS-N" gemäß Abschnitt2.1.3 nach den
Vorgaben der Anlage 13 zu umwickeln.

Die Länge der Umwicklung (gemessen ab Schottoberfläche) muss - abhängig vom Kabel-
durchmesser, der Bauteildicke und der Montagevariante - den Angaben auf den Anlagen 5
bis 11 entsprechen.

Kabelbündel nach Abschnitt 3.2.2.2 müssen im lnnern nicht mit Baustoffen ausgefüllt
werden.

Bei Durchführung von Elektro-lnstallationsrohren nach Abschnitt 1.2.5 sind die Enden der
Rohre auf beiden Schottseiten wahlweise mit dem dämmschichtbildenden Baustoff
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" nach Abschnitt 2.1 .2 oder mit nichtbrennbarer (Baustoff-
klasse DIN 4102-Af Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000'C nach
DIN 4102-lTt betragen muss, zu verschließen. Die Verschlusstiefe muss mindestens 20 mm
betragen.

Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N" nach Abschnitt2.1.2 im Bereich der Kombiabschottung vollständig
auszufüllen.

Maßnahmen an Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen
An Rohren nach Abschnitt 3.2.3 müssen Rohrmanschellen "ZZ-Manschette Typ AS" nach
Abschnitt2.1.4 angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind bei Einbau der Kombi-
abschottung in Wände beidseitig der Brandschutzplattenebene und bei Einbau in Decken an
der Unterseite der Brandschutzplattenebene anzuordnen.

Die Rohre sind im Bereich der Manschetten mit einem maximal 5 mm dicken Streifen aus
normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-8,46 PE-Schaumstoff zu versehen. Der
Streifen ist bündig zu den Brandschutzplatten anzuordnen (s. Anlage 14).

Es muss die zum jeweiligen Rohraußendurchmesser jeweils passende kleinste Rohrman-
schette verwendet werden.

Die Rohre sind im Schottinnern - zwischen den Brandschutzplatten - vierseitig umlaufend

4.5

4.5.1

4.5.2
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4.5.3 Die Rohrmanschetten müssen über ihre Laschen mit Hilfe von durchgehenden Gewinde-
stangen M6, sowie Muttern und Unterlegscheiben an der "ZZ-B¡andschutzplatte BDS -N'
nach Abschnilt2.1.1 befestigt werden. Die Befestigungen sind außerhalb der inneren Auf-
leistung durchzuführen (s. Anlage 14).

Bei Wandeinbau werden die Gewindestangen für zwei gegenüberliegende Manschetten ver-
wendet. Bei Deckeneinbau sind auf der Oberseite der Brandschutzplattenebene Unterleg-
scheiben (Außendurchmesser > 12 mm) anzuordnen.

4.6 Maßnahmen an nichtbrennbaren Rohren
4.6.1 An Rohren nach Abschnitl3.2.4 müssen Streckenisolierungen nach Abschnitt2.1.5 ange-

ordnet werden. Die Streckenisolierungen und deren Ummantelungen dürfen wahlweise
durch die Abschottung hindurchgeführt werden oder an die Schottoberfläche angrenzen.

4.6.2 Die Streckenisolierung ist gemäß den Angaben auf Anlage 15 auszuführen. lm Ubrigen sind
bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

4.6.3 Bei Deckeneinbau sind ggf. zusätzliche Maßnahmen, die ein Abrutschen der Strecken-
isolierung verhindern, anzuordnen (s. Anlage 15).

4.7 Nachbelegungsvorkehrungen
Für die Möglichkeit einer späteren Nachbelegung mit Kabeln dürfen einzelne Elektro-
lnstallationsrohre nach Abschnitt 1.2.3.3 als Leerrohre durch die zu verschließende
Bauteilötfnung hindurchgeführt werden. Die Leerrohre sind gemäß Abschnitt 4.4.3 zu
verschließen.

4.8 Sicherungsmaßnahmen
Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Maßnahmen zu sichern (2. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckun g mittels Gitterrost).

4.9 Einbauanleitung
Für die Ausführung der Kombiabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

4.10 Übereinstimmungsbestätigung
Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kombiabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Kombiabschottung vornimmt (2. B. Nachbelegung), muss für jedes
Bauvorhaben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestellte Kombiabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bestätigung s. Anlage 16). Diese
Bestätigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

5 Bestimmungen für Nutzung und Nachbelegung

5.1 Bestimmungen für die Nutzung
Bei jeder Ausführung der Kombiabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kombiabschottung stets in
gemäßem Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener
bestimmungsgemäße Zustand der Kombiabschottung wieder herzustellen ist.

lm Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Abschnitt 4.10.
.-ì{,i

c": ti
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5.2 Bestimmungen für die Nachbelegung
5.2.1 HerstellungderNachbelegungsöffnungen

Für Nachbelegungen dürfen Offnungen in den Brandschutzplatten hergestellt werden (2. B.
unter Verwendung eines Schneidewerkzeugs) sofern die Belegung der Kombiabschottung
dies gestattet (s. Abschnitt 4.2).

5.2.2 Nachbelegung der Kombiabschottung mit Kabeln
5.2.2.1 Nach der Nachbelegung von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragekonstruktionen, Steuerlei-

tungen und Elektro-lnstallationsrohren müssen die verbleibenden maximal 20 mm breiten
Fugen gemäß Abschnitt 4.3.4 wieder vollständig verschlossen und die Leitungen ggf. mit
Streifen des dämmschichtbildenden Baustoffs "ZZ-Kabelwickel BDS-N" gemäß
Abschnitt 2.1.3 umwickelt werden (s. Abschnitt 4.4.1).

5.2.2.2 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von
Abschnitt 4.4.4 zu beachten.

5.2.3 Nachbelegung der Kombiabschottung mit Rohren
5.2.3.1 Nachbelegung mit Rohren gemäß Abschnitt 1.2.3.4

Bei Belegungsänderungen müssen die maximal 20 mm breiten Fugen zwischen dem neu
hinzugekommenen, brennbaren Rohr und der Schottlaibung gemäß Abschnitt 4.3.4
geschlossen und Rohrmanschetten entsprechend Abschnitt 4.5 angeordnet werden.

5.2.3.2 Nachbelegung mit Rohren gemäß Abschnitt 1.2.3.5

Bei Belegungsänderungen müssen an dem neu hinzugekommenen, nichtbrennbaren Rohr
Maßnahmen entsprechend Abschnitt 4.6 ausgeführt und die maximal 20 mm breiten Fugen
zwischen dem Rohr bzw. der Streckenisolierung und der Schottlaibung gemäß
Abschnitt 4.3.4 geschlossen werden.

Juliane Valerius

Referatsleiterin

Irrstí¿¿1
.Ca irtech¡ti,'i
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Zulässige lnstal lationen :

1. Kabel und Kabeltragekonstruktionen gemäß Abschnitt 1.2.3.1

- Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln sind
zulässig. Die Größe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenã.

Kabelbündel mit einem Durchmesser < 60 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und miteinander
fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außendurchmesser des Einzelkabels < 21 mm)

Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofilen

2. Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke gemäß Abschnitt 1.2.3.2

- Rohre aus Kunststoff (Montagevariante "Eingeschraubt" und "Aufgeschraubt") oder Stahl (Montagevariante
"Aufgeschraubt" in Decken) mit einem Außendurchmesser < 15 mm

3. Elektro-lnstallationsrohre gemäß Abschnitt 1.2.3.3

starre Elektro-lnstallationsrohre aus Kunststoff entsprechend DIN EN 61386-14 mit einem Außendurch-
messer s 20 mm für die Belegung mit Kabeln nach Abschnitt 1.2.3.1 mit einem Außendurchmesser I 15 mm
(wahlweise auch ohne Belegung)

4. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemäß Abschnitt 1.2.3.4

Rohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme
von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-H|), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemäß den Ziffern '1 bis 7 der Anlage 2 bei Anordnung von Rohrmanschetten"ZZ-Manschet-
te TypAS" in Wänden und Decken mit einem Rohraußendurchmesser bis 110mm und Rohrwanddicken von
2,4 mm bis 8,2 mm (s. Anlage 3)

Rohrgruppe B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen nach den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. 2-42.1-217, Nr.2-42.1-218, Nr.2-421-220, Nr.2-42.1-228 und
Nr. 2-42.1-265 gemäß den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 2 bei Anordnung von Rohrmanschetlen "ZZ-Manschette
TypAS" in Wänden und Decken mit einem Rohraußendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von
1,8 mm bis 10,0 mm (s. Anlage 3)

5. Nichtbrennbare Rohre gemäß Abschnitt 1.2.3.5

Rohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von
Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen

Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohraußendurchmesser bis 168,3 mm und Rohrwand-
dicken von 1,0 mm bis 14,2 mm bei Verwendung von Streckenisolierungen (s. Anlage 4)

Rohre aus Kupfer mit einem Rohraußendurchmesser bis 88,9 mm und Rohrwanddicken von 1,0 mm bis
14,2 mm bei Verwendung von Streckenisolierungen (s. Anlage 4)

It

Ka belabschottu n g ( Kom bia bschottu n g ) "System ZZ-Plafte BD S-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 1
ANHANG I - Installationen
Übersicht der zulässigen lnstallationen

ta\
t\
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Rohn /erkstoffe:
1 DtN 8062

2 DtN 6660

3 DtN 19531

4 DtN 19532

5 DtN 8079

6 DtN 19538

7 DrN EN 1451-1

I DtN 8074

I DtN 19533

10 DIN 19535-1

11 DtN 19 537-1

12 DtN 8072

13 DtN 8077

14 DtN 16891

'15 DtN V 19561

16 DtN 16893

17 DtN 16969

18 242.1-217

l9 2-42.1-218

20 242j-220

21 2-42.1-228

22 2-42.1-265

Rohre aus weichmachefreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-Hl);

Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Mutfen für Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

Rohr und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) für die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); PVC-C 250; Maße

Rohre und Formstücke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebäudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Maße

Rohrleitungen aus Polyäthylen hart (PE hart) und Polyäthylen weich (PE weich) für die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für heißwasserbeständige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebäuden; Maße

Rohre und Formstijcke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fürAbwasserkanäle und -leitungen; Maße

Rohre aus Polyäthylen weich (PE weich); Maße

Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Maße

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Maße

Rohre und Formstücke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe für heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebäuden; Maße, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Maße

Rohre aus Polybuten (PB); pA 125; Maße

Abwassenohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 1ür Hausabflussleitungen

Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN50 bis DN 150 für Haus-
abflussleitungen

Hausentwässerungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustofiklasse 82 - normalentflammbar- nach DIN 4102

Abwasserrohre und Formstticke aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fü¡ Hausabflussleitungen

Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit profilierter Wandung und glatter lnnenfläche aus
mineralverstärktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse 82 - normalentflammbar - nach DIN 4102 für
Hausabflussleitungen

Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platte BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG I - lnstallationen
Übersicht der zulässigen lnstallationen - Rohrwerkstoffe
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Rohre der Rohrgruppe A gemäß Anlage 1

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP
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Rohre der Rohrgruppe B gemäß Anlage 1

PE.HD, PE-LD, PP, ABS, ASA, PE.X, PB, PS
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Kabelabschottu n g (Kom bia bschottu n g ) "System ZZ-Platte B D S-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG I - lnstallationen
Abmessungen der Ku nststoffrohre
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Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlsuss gemäß Anlaoe 1

mit lsolierungen aus M¡neralfaserprodukten nach Abschniü 2.1.5

16
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lsoliarung je Sdb
LångeL¿600mm
Dicke > 40 mm
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L:800 mr
Didte ¿20
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1,5 r 35,0 88,9
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Rohraußendumhmesser [mm]
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Rohre aus Kupfer gemäß Anlage 1

mit lsolierungen aus M¡neralfaserprodukten nach Abschnitt 2.1.5
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Rohraußendurchmesser [mm]

FÜrdie Rohñsolierung müssen nlchtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A)Mineralfasermatten oder
Mineralfaserschalen gemäß Abschnltt 2,1.5 venrendet werden, deren Schmelzpunkt über 1000 "C liegen
muss. Dle Nennrohdicûrte muss mlndestens 90 kg/ms betragen.

leolierungþ Selte
LångeL>8(Ðmm
Dlcke > 20 mm

laolierungþ Seib
Långe L¿E00 mm
Dicke > ¿10 mm

Ka be I a bs ch ottu n g ( Kom bi a bs ch ottu n g ) " System ZZ-Platte B D S- N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 4ANHANG I - lnstallationen
Abmessungen der nichtbrennbaren Rohre
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Ansicht:

Nichtbrennbare Rohre, isoliert mit
MlneralËsermatten oder -schalen
(s. Anlage 15), lsolierung darf an
Lalbung anllegen

Kabel und die zugehörlgen lGbel-
tragekonstruktlonen müssen mlt
' 7Z-Kahelwickel B D S - N' € nbp rech-
end Tabelle umwlckelt weden

Brennbare Rohre (s. Anlage 3),
zusäEllche Montiage der "ZZ-
Manschette AS"

Elektro-l nstallationsrohre aus
Kunststofr Ø < 20 mm, wahlwelse
mit Kabelbelegung

Schnitt A-A:
Erforderliche Kabelumwicklungslänge K [mm] mit "ZZ-Kabelwickel
BDS-N", Dlok€ > 3 mm (elnlaglge Wioklung), slehe auch Anlage 13

Kabel und die zugehörigen KabeltragekonstuKionen
müssen mit'ZZ-Kabelwickel BDS-N' entsprechend
Tabelle umwlckelt werd€n.

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätsllche
Montage der "ZZ-Manschette'(s. Anlage '14)

Elektro-l nstallaüonsrohre, beidseitiger
Verschluss mit "ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N"
oder Mineralwolle in einer Tiefe > 20 mm

Mindestschot-
absbnd > 10 cm

lG.bal Ø < 14 mm ba¡v. Ø < 18 mm
und zugehörige Kebelbage-
konstruktlonen ohne'ZZ-l(¿bel
wickel BDS-N" gemäß Tabelle

Elektrelnstallationsrohre
aus KunststoñØ < 20 mm,
wahlweise mit Kabelbelegung

a1 >0cm
a2>10cm
a3>5cm
a4 für Elektro-lnstallatlonsrohre,

gem. Abschnitt 3.2.5

Fugen und Zwickel mll' T2.Brandschr¡Þ-
masse BDS-N" > 3 cm tief verfüllen

Maße ln cm

l)errf.r:

fìK >K1

" 
17,sI Lz( É17,sI

Abdlchtung alrischen Wand und'ZZ-Brand-
schuÞplatte BDS-N' mit'ZZ-Brandschuk-
masse BDS-N"

Nlchtbrennbare Rohre (s. Anlage 4)
isollert m¡t Mineralfasermatten oder
-schalen (s. Anlage'15)

'ZZ-Manschette AS'gem.
Zulassung Z-19.17 -1659

'ZZ-BrandschuEplatte BDS-N",
Abmessungen und Schraubenab.
stËnde gem. Anlage 12

Wanddick€
Keb€ldurchmesser lmml

Elehroinstal-
lationsrohrê/
Steue¡leltungen/
Kabelbündel0<ø514 14<ø<19 >18

10,0<c<12,0 50 r50 150

az12,O 150 150

Wandart
Feuerwlder-

standsklasse
Wanddlcke

c [cm]

Schottabmessungen
H[cm] | B[cm]

Schottdlcke
b [cm] +j.,

Masslvwand s90 > 10,0 : 100,0 < 100,0 Z16,0l
Leichtp Trennwand s90 >100 < 100,0 < 100,0 I 16õ

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platle BDS-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

(;,1

'ir \-
AnlageANHANG 2 - Aufbau der Abschoftung

Einbau in Wände - Montagevar¡ante "Aufgeschraubt"
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Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Ansicht:
Nichtbrennbare Rohre, isoliert mit
Mineralfasermatten oder -schalen
(s. Anlage 15), lsolierung darf an
Leibung anliegen

I
I

I

t-
I

I

L

i> B¡
<25

V

t-> L

<50

> L-¡

1>K >K1

Mlndestschott-
abstand > 10 cm

Kabel Ø < 14 mm bzw.
Ø < 18 mm und zugehörlge
Kabeltragekonstruktionen
ohne "ZZ-Kabelwlckel BDS-N'
gemäß Tabelle

Elektro- I nstal lationsrohre
aus Kunststofi Ø < 20 mm,
wahlweise mit Kabelbelegung

Mindestarbeitsräume:
a1 >0cm
a2 > 10 cm
a3>5cm
a4 ftir Elektro-lnstallationsrohre,

gem. Abschnltt 3.2.5

Leisten aus nichtbr€nnbar€n Bauplatlen
(Dicke > 2 x 12,5 mm bz¡t. > 25 mm), wahl-
weise in Bauteillaibung versch¡aubt oder
mit'ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N' ver-
klebt, Abdiohtung zwlsohen Lelste und
'ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N'M/and
mlt'ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N"

Nlchtbrennbare Rohre (s. Anlage 4) lsoliert
mit Mineralfasermatten oder -schalen
(s. Anlage 15)

'ZZ-Manschette AS" gem. Zulassung
z-19.17-1659

Fugen u nd Twlckel mll' 7Z-BrandschuÞ-
masse BDS-N'> 3 cm tlef verfrillen

EleKrelnstallatlonsrohre, beldseltlger
Verschluss mit "ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N"
oder Mlneralwolle ln elner Tlefe > 20 mm

Kabel und die zugehörig€n Kabeltrage- |
konstruktlonen müssen mlt "zZ-lc'bel I
wickel BDS-N' enbprechend Tabelle
umwlckelt werden

Brennbare Rohre (s, Anlage 3),
zusäElich€ Montage der "ZZ-
Manschette AS"

Elehre I nstal latlonsrohre
aus Kunststofiø < 20 mm,
wahlweise mit Kabelbelegung

Schnitt B-B:
Erforderllche Kabelumwicklungslänge K fmml mlt "Zz-Kâbelryickel
BDS-N", Dicke :3 mm (elnleglge Wlcklung), slehe auch Anlage 13

l(abel und die zugehörigen Kabeltragekonstruktionen
müssen mlt "ZZ-Kabelwlckel BDS-N" entsprechend
Tabelle umwlckelt werden.

Bronnbar€ Rohre (s. Anlage 3), zusäEllche Montage der
"ZZ-Manschette" (s. Anlage '14)

"ZZ-Brandschutsplatte BDS-N', Abmessungen und
Schraubenabstånde gem. Anlage 12

b
r---1

a3 r r83t'tà2t-'-----+ *-------+ +-*

Wanddlcke
Keb€ldurchmesser [mml

Elektrolnstal-
leüonsrohr€y'
Steuerleitungen/
Kabelbündelo<ø<14 14<ø<18 >18

10,0<c<17,5 50 50 150 150

a> 17,5 r50 150

Lelsten aus "Z2-Brandsahuhplatb BDS-N"
vervvendet werden.

- Dle Brandsohutsplatten dürfen wahlweise durch
Verkleben mit "ZZ-BrandschuÊmasse BDS-N'
auf den Lelsten befestlgt werden.

c Maße ln

Wandart
Feuenvide¡-

standsklasse
Wanddlcke

c [cm]

Schottabmessungen
H[om] | B[cm]

Sc

Massivrvand s90 > 10,0 < 100,0 < 100,0 ì )0

Leichte Trennwand s90 > 10,0 < 100,0 < 100,0 oDerisr: rt l

Kabelabschottu n g ( Kom bia bsch ottu n g ) "System ZZ-Plafte B DS-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

-'--¿.'?'

Anlage 6
ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Wände - Montagevariante "Eingeschraubt" bzw. "Eingeklebt"

282149.12 1 .19.15-'t't6t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember20l2

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Draufsicht:
N lchtbrennbare Rohre, lsollert
mit Mineralfasermatten oder
-schalen (s. Anlage 15), lsolierung
darf an Laibung anllegen

Kabel und dle zugehörlgen KabeltragekonstuKionen
müssen mit "ZZ-Kabelwickel BDS-N" entsprechend
Tabelle umwickelt werden.

Mindestschott-
abstand > '10 cm

l(É.hel Ø ! 18 mm und zugehörige
Kabeltmgekonstruktionen
olne' 7Z-lG,belwl cke l B DS- N "
gemäß Tabelle

a1>0cm
a2> 10cm
a3>5cm
a4 für Elekko-lnstallationsrohre,

gem. Abschnitt 3.2.5

EleKro-l nstallationsrohre, beidseitiger
Verschluss mlt "ZZ-BrandschuÞ-
masse BDS-N" oder Mineralwolle
in elner TieË > 20 mm

Fugen und Zwlckel mlt "ZZ-Brand-
schuEmasse BDS-N' > 3 cm tief
verftillen

lx

Kabel und dle zugehörlgen Kabeltrag+ |
konstruK¡on€n müssen mit "7Z-|Gbel'
wlckel BDS-N' entsprechend Tabelle :
umwickelt werden

Brennbare Rohre (s. Anlage 3),
zusäEllohe Montage det "ZZ-
Manschette AS'

Elektro- I nstal lationsrohre
aus KunststofiØ < 20 mm,
wahlweise mit Kabelbelegung

t5

Schnitt C-C:
Erforderllche Kabelumwicklungslänge K [mm] mit "ZZ-Kabelwickel
BDS-N", Dicke ¿ 3 mm (einlagige Wicklung), siehe auch Anlage 13

Abdichtung zw¡sch€n Decke und "7Z-Brand-
schuEplatte BDS-N' mlt'ZZ-Brandschuts-
masse BDS-N'

'ZZ-BrandschuEplatte BDS-N",
Abmessungen und SchraubenaÞ
stånde gem. Anlage 12

Nichtbrennbare Rohre (s, Anlage 4) isoliert mit
Mineralfasermatten oder -schalen (s. Anlage I5)

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätrliche
Montage der'ZZ-Manschette AS" (s. Anlage 14)

"ZZ-Manschette AS", deckenunterseitige Montage
gem. Zulassung Z-19.17 -1659

i;
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Kabeldurchmesser [mml
Elektrolnstâl-
lat¡onsrohrÊ/
Steuêrleitungen/
Kab€lbündelo<ø<14 14<ø<18 >18

c115,0 150 150

Maße ln cm

,!

Feuerulder-
stiandsklasse

Deckend cke
c

lcml

Schottabmessungen
Lånoe B

[crn-] I torl

Schottdicke i,bf
lcml i

s90 11s,0 unbegrenf | 160,0 >_21,0

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platte BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

-, ---4q--;--

Anlage 7
ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Decken - Montagevariante "Aufgeschraubt"
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Draufsicht: r lÞo,
r-T TT_

!>

Mlndestschot-
abstand > '10 cm

Kahel Ø < 14 mm und zuge-
hörige KabeltragekonstruKionen
ohne'ZZ-Kabelwickel BDS-N"
gemåß Tabelle

a1>0cm
a2 > 10 cm
a3>5cm
a4 fijr Elektrelnstallatlonsrohre,

gem. Abschnitt 3.2.5

Elektro- I nstallationsrohre,
beldseitiger Verschluss mlt
"ZZ-Brandschutsmasse BDS-N"
oder Mineralwolle in einer Tiefe
>20mm

' 72-Br andschuhp I atte B D S- N ".Ab msssu ngen
und Schraubenabstände gem. Anlage 12

Brennbare Rohre (s. Anlage 3),
der "ZZ-Manschette AS'(s. Anlage 14

I
I

Nichtbrennbare Rohre, isoliert mlt
Mineralfasermatten oder -schalen
(s. Anlage 15), lsolierung darf an
Laibung enliegen

Kabel und die zugehörlgen Kabel-
hagekonstruktionen müssen mit
"ZZ-Kabelwickel BDS-N" enbprech-
end Tabelle umwickell werden

Brennbare Rohre (s. Anlage 3),
zusäEliche Montage der'72-
Manschette AS"

Elekt¡o-l nstal lationsrohre
aus Kunststoff Ø < 20 mm,
wahlwelse mit Kabelbelegung

Nc
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o)o
-otr
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ISchnitt D-D:
Erforderllche Kabelumwlcklungslänge K [mml mlt "ZZ-Kåb€lwlckel BDS-N",
Dlcke : 3 mm, slehe auch Anlage 13

Leisten aus nichtbrennbaren Bauplatten
(Dicke ì 2 x12,5 mm bafl. > 25 mm) ln
Bauteillaibung verschraubt, Abdichtung
zwischen Leisb und "ZZ-BrandschuE-
platte BDS-N'? Massivdecke mit
"ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N"

Nichtbrennbare Rohre (s. Anlage 4) isoliert mit
Mlneralfasermatten oder -schalen (s. Anlage 15)

'ZZ-Manschette AS", deckenunterseitige Monbge
gem. Zulassung Z-1 9.1 7-1659

Kabel und dle zugehörlgen Kabeltragekonstruktionen müssen mlt
"ZZ-Kabelwickel BDS-N' enbprechend Tabelle umwickelt werden.

Fu ge n u n d Zwlckel mil' Z2- B ra nd schuÞmasse B DS- N'
> 3 cm tief verfüllen

Massivdecke

{

+-
V
nl

Y
nl
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+
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oooo

Deckendicke
Kabeldurchmesser [mm]

EleKrolnstal-
latlonsrohr€/
Steuerleitungen/
Kabelbündelo<ø<14 14<ø<18 t8<ø<3t >30

15,0<c<20,( 50
e nlag g

150
e nleg g

150
zweilag g

r50
e nlag g

c > 20,0
50

e nlag g
150

e nlag g
r50

e nlag g
r50

e nlag g

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Plalte BDS-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 8
ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Decken - Montagevariante "Eingeschraubt"

282149.',12 1 '19.15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Kombination in Wänden:
Es gelten die jeweiligen Montagebestimmungen der Varianten "Eingeschraubt" und
"Aufgeschraubt". Randabstände, Schottabmessungen, etc. gem. Anlagen 5 und 6

Erlorderliche Kabelumwicklungslänge K [mm] mit "ZZ-Kabelwickel
BDS-N', Dicke > 3 mm (einlagige Wicklung), siehe auch Anlage 13

c
'r----7

Wanddicke
Kab€ldurchmesser [mml

Elektroinstal-
latlonsrohre/
Steuerleitungen/
KabelbündElo<ø<14 4<ø<18 >18

10,0<c<15,0 50 5t) 150 150

c > 15,0 50 150 150 1>K >K¡

<17 17,5

Kombination in Decken:
Es gelten die jeweiligen Montagebestimmungen der Varianten "Eingeschraubt" und
"Aufgeschraubt". Variante "Eingeschraubt" bzw. 'Aufgeschraubt" wahlweise deckenober-
oder deckenunterseitig. Randabstände, Schottabmessungen, etc. gem, Anlagen 7 und 8
Erforderliche l(abelumwicklungslånge K [mm] mit "ZZ-Kabelwickel
BDS-N', Dicke > 3 mm, siehe auch Anlage 13

Kabel und dle zugehörlgen KabeltragekonsFuKionen
müssen mit'ZZ-Kabelwickel BDS-N' enbprechend
Tabelle umwickelt werden.

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätrliche Montage
der'ZZ-Manschette AS" (s. Anlage 14)

Deckendicke
KabeldurchmessEr [mm]

Elektrolnstsl-
lationsrohrê/
Steuerleitungen/
Kabêlbündel0<ø<14 14<ø<18 18<ø<30 >30

c ¿ 15,0
50

e nlag g
150

e nlag g
150

zwellao c

150
elnlaglg

Masslvdecke

Nichtbrennbare Rohre (s, Anlage 4) isoliert mit
Mlneralfaser- matten oder -schalen (s. Anlage 15)

Kabel und die zugehörlgen Kabelkagekonstruktlonen müssen
mlt'ZZ-Kabelwickel BDS-N" entsprechend Tabelle umwickelt werden.

Fugen und Zwickel mit' 7Z-BrandschuÞ-
masse BDS'N' > 3 cm tief verfüllen

Nichtbrennbare Rohre (s. Anlage 4)
lsoliert mlt MlneralfasermatÞn oder
-schalen (s. Anlage 15)

'ZZ-Manschette AS" gem. Zulassung
z-19.17-1659

"ZZ-BrandschuEplatte BDS-N',
Abmessungen und Schraubenab-
stånde gem. Anlage 12

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätsliche Monbge
der'ZZ-Manschette AS" (s. Anlage 14)

"Z-B¡andschutsplatte B DS-N "

Fugen und Zwlckel mlt'ZZ-Brand-
schutsmasseBDS-N">3cm
tief verfüllen

"ZZ-Manschette AS', deckenunterseltge
Montrage gem. Zulassung 2-19.17-1659 Maße ln cm

ì-
Y

^l

Yrl
{-

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-PlalIe BDS-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 9
ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Wände und Decken - Kombination der Montagevarianten

282149 12 1.19.15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezembe¡ 2012

Deutsches
lnst¡tut

für
Bautechnik

Variante "Aufgesch rau bt" :
'Randabstände, Kabelumwicklungslängen,

Kabel und die zugehörigen l(abeltraga
konstruhlonen müssen mlt'ZZ-tGbelwlckel
BDS-N' umwickelt werden (s. Anlage 5 bar. 7)

Abdichtung zwischen Decke und
"ZZ-Brandschutsplatte BDS-N' mit
"ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N"

Massir¡rvand bzw. -decke

Nichtbrennbare Rohre (s. Anlage 4) isoliert mit
Mineralfasermatten oder -schalen (s. Anlage 15)

"ZZ-Manschette AS", deckenunterseitige
Montage gem. Zulassung Z-1 9. 1 7-1659

Variante "Ein gesch rau bt":
'Randabstände, Kabelumwicklungslängen,

Kabel und die zugehörigen Kabelbage-
konstruktionen müssen mlt "ZZ-Kabelwickel
BDS-N" umwickelt werden (s. Anlage 6 bav. 8)

Schottabmessungen gem. Anlage 5 bzw.
Fugen u nd Zwickel mil' 7Z-BrandschuE-
masse BDS-N' > 3 cm tlef verfüllen

'ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N", Abmessungen
und Schraubenabstände gem. Anlage'12

- a.;" 
"r. 

nlchtbrennbaren Bauptatten
(Dicke Ì 2 x 12,5 mm bav. > 25 mm) in
Bauteillaibung verschraubt, Abdichtung
avlschen Lelste und "ZZ-Brandsohuts-
platte BDS-N/ Massivbauteil mit'ZZ-
BrandschuÞmasse BDS-N"

Leisten aus nichtbrennbaren Bauplatten
(Dicke > 2 x'12,5 mm bzl. > 25 mm) ln
Bauteillaibung verschraubt, Abdichfu ng
zwischen Leiste und "ZZ-BrandschuE-
platte BDS-N'/ Masslvbautell mlt "ZZ-
BrendschuE-masse BDS-N"

:\"*

7)

Li
-o

!t-
Y
^l

!¿
rl
ç

Massivwand bn. -decke

_.12,24._
Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätsllche Montage
der'ZZ-Manschette AS" (s, Anlage 14)

Schottabmessungen gem. Anlage 6 bzw,8)
Fugen und Zwickel mit'7Z-BrandschuÞmasse BDS-N'
> 3 cm tief verfüllen

Massivwand bzw. -decke

Nlchtbrennbare Rohre (s. Anlage 4)
isoliert mit Mineralfasermatten oder
-schalen (s. Anlage 15)

"ZZ-Manschette AS', deckenunterseitige Montage
gem. Zulassung Z-1 9. I 7-1659

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusäEliche Montage der
'ZZ-Manschette AS" (s, Anlage 14)

Massiv'wand bzw.

" ZZ-Brandschuhplatte BDS-N',
und Schraubenabstände gem. Anlage 12

ì-
Y
nl

Y

^l+ $.

\:
:r1-i

I

Maße ln crn

ut

Kabela bschottu n g ( Kom biabschottu n g ) "System ZZ-Platte B DS-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 10
ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Wände und Decken - Anschlüsse

z.82149.12 1.19.15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Variante "Aufgesch rau bt":
Randabstände, Kabelumwicklungslängen, Schottabmessungen gem. Anlage 5 bzw. 7

Kabel und die zugehörigen Kabeltragekonstruktionen müssen
mlt "ZZ-Kabelwlckel BDS-N' umwickelt werdsn (s. Anlage 5 bzl. 7) Fugen und Zwickel mil'7f.-Brandschutr-

masse BDS-N' > 3 cm tlef vefüllen
Abdichtung zwischen Wand/Stahlblechrahmen
und'ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N" mit "ZZ-
Brandschutsmasse BDS-N'

Nlchtbrennbare Rohre (s. Anlage 4) isoliert mlt
Mineralfasermatten oder -schalen (s. Anlage 'l5)

ì-
Y
nl

Y
rl
i-

Umlaufender Rahmen aus Ståhlblech
Wandstärke > 0,75 mm gemäß

Abschnitt 4.3.1.3

Umlaufender Rahmen aus Stahlblech
Wandstiirke ¡ 0,75 mm gemäß

Abschnitt 4.3.1.3

Maße ln cm

"ZZ-Manschette AS-, deckenunterseltge
Montage gem. Zulassung Z-1 9.1 7-1659

¡lF

Y
nl

Y
nlt

-J

^

^
'ZZ-BrandschuEplatte BDS-N", Abmessi
und Schraubenabstände gem. Anlage l2

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusäÞllche
Montage der "ZZ-Mansohette AS'(s. Anlage 14)

Variante " Ei ngesch raubt":
Randabstände, Kabelumwicklungslängen,

Kabel und dle zugehörlgen Kabeltragekonstruktlonen mússen
mit'7Z-Kabelwickel BDS-N" umwickelt werden (s. Anlage 6 bzw. 8)

Leisten aus nichtbrennbaren Bauplatten
(Dlcke ¡ 2 x 12,5 mm bant. > 2ã mm) ln Bau-
teillaibung verschraubt, Abdlchtung allschen
Leiste und "Zz-BrandschuEplatte BDS-N"/ Stahl-
blechrahmen mlt "ZZ-BrandschuÞmasse BDS-N'

Nichtbrennbare Rohre (s. Anlage 4) isoliert mit
Mineralfasermatten oder -schalen (s. Anlage 15)

"ZZ-Manschette AS', deckenunterseitige
Montage gem. Zulassung Z-l 9.1 7-1659

Masslwand bzw. decke

'ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N", Abmessungen
und Schraubenabstånde gem. Anlage 12

Brennbare Rohre (s. Anlage 3), zusätliche Monbge
der'ZZ-Manschette AS" (s. Anlage 14)

Schottabmessungen gem. Anlage 6 bzw. I

Fugen und Zwlckel mlt "ZZ-BrandschuÞ-
masse BDS-N" > 3 cm tief verfrillen

¡1

ittili

Kabelabschottu n g (Kom bia bschottu n g ) "System ZZ-Plalle B D S-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Einbau in Wände und Decken - Anschlüsse mit Stahlblechrahmen

282149.12 1.19.15-1'.t6t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Ansicht Variante "Aufgeschraubt":

1,5<s<9

ro
vl
o
vl
lo- +-
r*-

>5

r
I

!

I

I

¡

s<25 1,5<s<57 r--.r

+),
1,5 < s < 9

-l
I

I

I

i

I

I

i

I

I

rO

vl
ut
vlro-
r tl-

rolNI
vtl,L

1,5 < s < 9

-ï

+4
1,5<s<9

s < 25 1,5 < s < 5

r--------7 r-a

I

s = 3,5 bis 4,0

l¡l Iôrlvløf

I

I

I

i

!

I

I

!

'Freie Fugenlänge'
f :47,5 ln Decken '

o)
v
tt,
v
rf).

-+
-*

L
Ansicht Variante "E ingeschraubt".

'Frele Fugenlänge'
I < 47,5 in Decken '

o)
vl
tt
vl
:-
+

Schrauben mittlg in

Befestigu ngsleiste
!

L
'Fugen, die nicht auf dem Bauteil aufliegen oder an Instellationen angrenzen (s. Abschnitte 4.3.2.1 bt¡t. 4.3.3.2 Maße ln cm

le
I

I

I

le
I

___s_i
ôa

i1l fl,i

Ka belabschottu n g ( Kom bia bschottu n g ) "System ZZ-Platle BDS-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Plattenabmessungen und Abstände der Befestigungen

Z.82149.12 1.19.15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
Inst¡tut

für
Bautechnik

"ZZ-Kabelwickel B DS-N " :

Kabel (in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser), Kabelbündel, Steuerleitungen
und Elektroinstallationsrohre sowie die zugehörigen Kabeltragekonstruktionen müssen auf
beiden Seiten der Kabelabschottung mit Streifen aus dem dämmschichtbildenden Baustoff,
"ZZ-Kabelwickel BDS-N" genannt, profilfolgend umwickelt werden (s. Abschnitt 4.4.1).

Das einseitig aufgebrachte Gewebe muss außen liegen. Die erforderliche Kabelum-
wicklungslänge (s. Anlagen 5 bis 11) darf durch mehrere hintereinander angeordnete
Streifen hergestellt werden.

Anfang und Ende des Kabelwickels sowie ggf, vorhandene Stöße sind mit Stahlklammern
zu verbinden. Bei einer Streifenbreite von 5 cm ist eine Stahlklammer erforderlich, bei einer
Streifenbreite größer als 5 cm sind zwei Stahlklammern erforderlich.

Die Überlappungslänge muss mindestens 3 cm betragen.

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Plalle BDS-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Maßnahmen an elektrischen Leitungen - Umwicklung mit "ZZ-Kabelwickel BDS-N"

282't49.12 1.19 15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Manschettenmontage:

Ansicht:
<I

-1
I

I

"ZZ-Manschette Typ AS", gem.
Zulassung Z-1 9.17-1659

Distanzstück, zugeschnitten aus "ZZ-Brand-
schutsplatte BDS-N"

Manschette nhaltewi nkel

Gewindestange M6 + Mutter

'ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N'

"ZZ-Brandschutrplatte BDS-N"

Gewindestange M6 + Mutter

Manschettenhaltewi nkel

PE-St¡elbn gemäß Abschnltt 4.5.1,

I

t@
I

I

I

I

I

t_t-
I

<¡

Vertikalsch n itt:

bündig angrenzend an'Z-B
sctruÈptatte eOs-tt" q,. ., 

-l

i n"o,u,,rì-ì', ìn.,,
\ lii, li¡rtii+'cirtiit-:==:=l

t=:==:=tl=:====tt=:====t

Brennbares Rohr
(s. Anlage 3)

Dlstanzstück, zugeschnitten aus
schutrplatte BDS-N', vlerseltlg um das Rohr
angeordnet.
Zwlschen "ZZ-BrandschuÞplatte BDS-N"
und Distanzstück'ZZ-BrandschuEmasse
BDS-N" zur Fixierung aufrragen.

Kabelabschottu n g ( Kom bia bschottun g) "System ZZ-PlatIe BDS-N "
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Maßnahmen an Kunststoffrohren - Montage der Rohrmanschetten

282149.'t2 1.19.15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr.2.19.15.1861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

lsolierung nichtbrennbarer Rohre:

Ansicht:

Nichtbr€nnbares Rohr
(s. Anlage 4)

'ZZ-BrandschuEplatte BDS-N.

Schottbündig endende Isolierung (wahlweise darf die lsolierung
gem. Abschnitt 2.1 .5 ummantelt werden)Horizontalschnitt:

Nichtbrennbares Rohr (s. Anlage 4)

"ZZ-Brandsch uEplatte B DS-N "

I

Befestlgung mlt Draht (s. Text unten)

Durchgehende lsolierung (wahlwelse darf die
lsolierung gem. Abschnitt 2.1.5 ummantelt
werden)

Erforderliche Mindestlänge gem. Anlage 4

Abschnitt 2.1.5

Sicherung gegen Abrubchen der lsol¡erung
ln Decken (2. B. durch Anordnung elner
Rohrschelle, s. Text unten)

Die Rohrisolierungen müssen mit mindestens 0,6 mm dicken Draht mit 6 Wicklungen pro lfd. Meter befestigt
werden und dürfen wahlweise durch die Abschottung hindurchgeführt werden oder an der Schottoberfläche enden,
ln Decken ist die lsolierung gegen Abrutschen zu sichern (2, B, durch eine auf dem Rohrmontierte Rohrschelle).

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platle BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Maßnahmen an nichtbrennbaren Rohren - Montage der Streckenisolierungen

282149.'t2 1.19 15-116t12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.1 5-1 861 vom 10. Dezember 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Übereinstimmungsbestätigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die KabelJKombiabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat: ...

- Baustelle bzw. Gebäude: ...

- Datum der Herstellung: ...

- Geforderte Feuenruíderstandsklasse der Kabel-/Kombiabschottung(en): ...

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Kabel-/Kombiabschottung(en) der Feuerwiderstándsklasse S ... zuni Einbau in Wänden* und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Eiòzelheìten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Rccfimmr rnncn dcr allnpmpinan har rar rfcÍchlli¡þ,an Tt laccr rÀh Nlr 7-l Q I Ã- dac f'ìor rfcnhon lnclitr rle fiir

er Anderungs- und Ergänzungsbescheide vom .......)
) und

erwendeten Bauprodukte (2. B. dämmschichtbildende
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

\'-
* Nichtzutreffenàes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherm zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "System ZZ-Platle BDS-N'
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 16
ANHANG 4 - Muster einer Übereinstimmungsbestätigung

\1

I

rt

Z.82145.12 1 19.15-116t12



I
Materialprülanstalt

Institut für Baustoffe, für das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

III Malerialprufansta~ (MPA) Braunschv.<eig· Beelhovenstr. 52· ().38106 Braunschweig

Karl Zimmermann
Miltzstraße 29
051061 KÖLN

Schreiben

Unsere Zeichen:
Kunden-Nr.:
Sachbearbeiter:
Abteilung:
Kontakt:

Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Datum;

20906/2009
(3602/365/09)·CR
2235
Herr Rabbe
BS
0531-391-8257
c.rabbe@ibmb.tu-bs.de

Frank.Fischer@kzim.de
03.11.2009

10.11.2009

I Notified body (0761-CPD)
Die MPA Braunschweig ist für Prüfung, Überwachung,
Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt
und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Prüf- und
Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als
Inspektionsstelle nach ISOflEC 17020 akkreditiert.

Brandschutztechnische Bewertung von Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BOS-Nu ge
mäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 bei Verschluss des
Wandhohlraums zwischen den Brandschutzplatten mit ggf. beschichteten Mineralfaserplatten
und einer ggf. vorhandenen Beschichtung der Kabel, der Kabeltragekonstruktionen und der
angrenzenden Wandoberfläche

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.11.2009 baten Sie um die brandschutztechnische Beurteilung von Kabelab

schottungen "System ZZ-Platte BDS-N" in der Montagevariante "aufgeschraubt" gemäß der allge

meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 bei Verschluss des Wand hohlraums zwi

schen den Brandschutzplatten mit ggf. beschichteten Mineralfaserplatten und bei einer ggf. vorhan

denen Beschichtung der Kabel, der Kabeltragekonstruktionen und der angrenzenden Wandoberflä

che.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 aufgeführten Kabelabschot

tungen "System ZZ-Platte BDS-N" in der Montagevariante "aufgeschraubt" sollen in Bereichen von

Öffnungen in Massivwänden eingesetzt werden, die z. Zt. Vollständig oder teilweise mit Mineralfa

serplatten verschlossen sind. Die Mineralfaserplatten können mit einem reaktiven Anstrich (Dämm

schichtbildner bzw. Ablation) beschichtet sein. Zudem sind die durch die Bauteilöffnung geführten

Kabel und Kabeltrassen sowie die angrenzende Wandoberfläche ggf. stellenweise bzw. vollständig

beschichtet. Bei den vg. Mineralfaserplatten handelt es sich um Mineralfaserplatten der Baustoff

klasse A nach DIN 4102-01, die einen Schmelzpunkt über 1000°C aufweisen.

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig.
Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis .Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieses Dokument wird unabhängig von erteilten
bauaufsichtrlchen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung

IMaterialprüfanstalt (MPA) IFon +49 (0)531-391-5400 INorddeutsche LB Hannover
für das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106020050 BLZ 250 500 00
Beethovenstraße 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H
0-38106 Braunschweig 'MVW.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr.DE183500654

Steuer-Nr.: 14/201f22859
IBAN; DE58250500000106020050
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In brandschutztechnischer Hinsicht bestehen keine Bedenken, wenn der Hohlraum zwischen den in

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 aufgeführten Brandschutzplatten mit

den vg. Mineralfaserplatten verschlossen ist, auch wenn die Mineralfaserplatten, Kabel, die Kabel

tragekonstruktionen und die Wandoberfläche mit einem intumeszierenden bzw. ablativ wirkenden

Anstrich beschichtet sind.

Unter der Voraussetzung, dass ansonsten die Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-19.15-1861 eingehalten sind, ist der vg. Verschluss des Wandhohlraums und der

Verbleib der Beschichtung als nicht wesentliche Abweichung zu betrachten, da das Brandverhalten

der Kabelabschottungen nicht negativ beeinflusst wird, es ist - im Gegenteil - davon auszugehen,

dass das Brandverhalten der Kabelabschottungen dadurch verbessert wird.

Es bestehen daher in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, unter diesen Randbedin

gungen die Kabelabschottungen entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z

19.15-1861 zu kennzeichnen.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-19.15-1861 über die Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BDS-N" in der Montagevariante

"aufgeschraubt" bei Einbau in Massivwände.

Besondere Hinweise

1 Diese brandschutztechnische Bewertung kann in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtli

chen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage des Überein

stimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von dem vg. Nachweis brand

schutztechnisch als "nicht wesentlich" bewertet werden. Die Ausstellung eines Übereinstim

mungsnachweises für die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei der erstellten Kon

struktion um eine "nicht wesentliche" Abweichung gegenüber den Konstruktionsgrundsätzen

und Randbedingungen gemäß dem vg. brandschutztechnischen Nachweis handelt) obliegt dem

Hersteller der Konstruktion.

2 Diese brandschutztechnische Bewertung gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den

für die Kabelabschottungen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Lan

desbauordnung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforde

rungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik o. ä.
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3 Das ggf. vorhandene brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser

brandschutztechnischen Bewertung.

4 Die vg. brandschutztechnische Bewertung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und

aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Kabelabschot

tungen aufweisen.

5 Änderungen und Ergänzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache mit der MPA Braunschweig möglich.

6 Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden

Unternehmen.

7 Diese brandschutztechnische Bewertung endet mit der Gültigkeit der allgemeinen bauaufsichtli

chen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 spätestens am 31. Oktober 2012.

Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhängigkeit vom Stand der Technik verlängert

werden.

Mit freundlichen Grüßen

~
ORR Dr.-lngAhling
Abteilungsleiterin
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Gutachterliehe Stellungnahme

Dokumentennummer:

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Auftragszeichen:

Auftragseingang:

Inhalt des Auftrags:

(3504/136/10) - eR vom 22.02.2010

Karl Zimmermann GmbH
Marconistr. 7

D 50769 Köln

09.02.2010

Frank.Fischer@kzim.de

21.12.2009

Brandverhalten von Kabelabschottungen "System ZZ-Platte
BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
in Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1861 bei Ausführung der Kabelabschottungen' 
als sog. Vorschottungen bei einseitiger Brandbeanspru
chung zur Beantragung einer Zustimmung im Einzelfall bei
der zuständigen Obersten Bauaufsicht

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 7 Seiten inkl. Deckblatt und 4 Anlagen.

~...
iI

Diese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen 1ir1Q~
Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis .Von der Materialprüfanstalt
für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriltenseite dieses
Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Gulachlerliche
Stellungnahmen werden unabhängig von erteilten bau8ufslchtlichen Anerkennungen erstellt und unterliegen nicht der Akkreditierung. Das Probenmaleriallsl
verbraucht.

IMaterialprufanstall (MPA)
für das Bauwesen
Beelhovenstraße 52
0-38106 Braunschweig

IFon +49 (0)531-391-5400
Fax +49 (0)531-391-5900
info@mpa.tu-bs.de
WoNW.mpa.tu-bS.de

INorddeutsche LB Hannover
106 020 050 BLZ 250 500 00
Swift-Code: NOLADE 2H
USt.-10-Nr.OE183500654
Steuer·Nr.: 141201/22859
IBAN: OE58250500000106020050

INotified body (0761-CPD)
Die MPA Braunschweig ist für Prüfung, Überwachung,
Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt
und notiflZiert. Die MPA Braunschwelg ist als Pruf- und
Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als
Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkred~iert.
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1 ANLASS UND AUFTRAG

iBMB~~4

Mit Schreiben vom 21.12.2009 wurde die MPA Braunschweig durch die Karl Zimmermann GmbH,

Köln, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Kabelabschottungen

"System ZZ-Platte BDS-N" in Anlehnung an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15

1861 bei Ausführung der Kabelabschottungen als sog. Vorschottungen zu erarbeiten.

Laut Angaben des Auftraggebers müssen die Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BDS-N" bei

einseitiger Brandbeanspruchung in die Feuerwiderstandsklasse "S 90" nach DIN 4102-9 : 1990-05

eingestuft werden.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da für die Kabelabschottungen nicht in allen Kon

struktionsdetails eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach DIN 4102-2: 1977-09 vorliegt.

Die gutachterliche Stellungnahme dient zur Beantragung einer Zustimmung im Einzelfall bei der zu

ständigen Obersten Bauaufsicht.

2 UNTERLAGEN UND GRUNDLAGEN DER GUTACHTERLICHEN STELLUNGNAHME

Die gutachterliche Stellungnahme für die Kabelabschottungen erfolgt auf der Grundlage

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 über die Kabelabschottungen

"System ZZ-Platte BDS-N", ausgestellt auf Karl Zimmermann, Köln,

des Prüfberichtes Nr. (337817176) - CR vom 16.08.2006, ausgestellt auf Karl Zimmermann,

Köln, über die Prüfung von Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BDS-N" bei Einbau in

eine 150 mm dicke Massivdecke bzw. bei Einbau in eine 100 mm dicke Massivwand,

des Prüfberichtes Nr. (3049/3886) - CR vom 16.08.2006, ausgestellt auf Karl Zimmermann,

Köln, über die Prüfung von Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BDS-N" bei Einbau in

eine 175 mm dicke Massivwand bzw. bei Einbau in eine 100 mm dicke nichttragende, rau

mabschließende Trennwand in Metallständerbauweise und

der Konstruktionszeichnungen gemäß den Anlagen 1 bis 4 zu dieser gutachterlichen

Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen fließen umfangreiche Prüferfahrungen der MPA Braunschweig an Kabel

abschottungen von Karl Zimmermann, Köln, ebenso wie die Beschlüsse des Sachverständigenaus

schusses "Brandverhalten von Bauteilen" beim Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, in die

brandschutztechnische Beurteilung mit ein.
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Bei Bauvorhaben sollen Kabelabschottungen "System ZZ-Platte BDS-N" gemäß der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 in Wand- und Deckenkonstruktionen gemäß der all

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861, Abschnitt 1.2.1, eingebaut werden.

Da es aufgrund von Überbelegungen oder anderen örtlichen Randbedingungen nicht immer möglich

ist die Kabelabschottung "System ZZ-Platte BDS-N" gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu

lassung Nr. Z-19.15-1861 einzubauen, werden die Kabelabschottungen abweichend zu den Anga

ben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 als sog. Vorschottungen aus

geführt. Dabei werden die Vorschottungen laut Angaben des Auftraggebers in den beiden nachfol

gend aufgeführten "Vorschott-Varianten" ausgeführt.

Nachfolgend werden nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben.

3.1 Allgemeines - Variante 1 und 2

Zur Herstellung der Vorschottung wird bei den beiden nachfolgend beschriebenen Varianten 1 und 2

im Bereich der Decken- bzw. Wand laibung um die Bauteillaibung eine mindestens 100 mm breite

Aufleistung aus nichtbrennbaren Silikat- bzw. Kalziumsilikat- Brandschutzbauplatten angeordnet und

kraftschlüssig am Bauteil befestigt. Bei einer Befestigung der vg. Aufleistung

- an leichten Trennwänden gemäß Abschnitt 3.1.2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas

sung Nr. Z-19.15-1861 wird im Innern der leichten Trennwand ein umlaufender W~chsel aus

Stahlprofilen angeordnet und die Aufleistung mit Hilfe von Stahlschrauben (Durchmesser

4 mm s;d s;5 mm) in einem Abstand von a s;200 mm (mindestens jedoch 2 Schrauben je

Leiste) im Bereich des vg. Wechsels befestigt und

- an Massivwänden bzw. -decken gemäß Abschnitt 3.1.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-19.15-1861 wird die Aufleistung mit Hilfe von zugelassenen Metalldübeln M8

in einem Abstand von a s;200 mm (mindestens jedoch 2 Schrauben je Leiste) an dem Mas

sivbauteil befestigt, wobei die zugelassenen Metalldübel doppelt so tief wie im Zulassungs

Bescheid angegeben, mindestens jedoch 6 cm tief, eingebaut werden. Alternativ werden für

den Untergrund geeignete Dübel verwendet, deren Brandverhalten durch Brandprüfungen,

eine gutachterliche Stellungnahme einer anerkannten Prüfanstalt, einer allgemeinen bauauf

sichtlichen Zulassung oder im Rahmen einer ETA nachgewiesen ist, verwendet.

Die Aufleistung wird stets beidseitig der Wand bzw. Decke angeordnet, wobei ihre Dicke auf jeder

Wand- bzw. Deckenseite 25 mm s;d s;50 mm beträgt.
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Die Bereiche der Aufleistung, auf denen die Brandschutzplatten liegen, werden zur Verklebung mit

dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" gemäß allgemeiner bauauf

sichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1600 versehen und die Brandschutzplatten mit den in Abschnitt

4.4.3.2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 aufgeführten Befestigungs

mittel in der jeweiligen Wand- bzw. Deckenkonstruktion befestigt. Dabei werden die vg. Befesti

gungsmittel so durch die vorhandene Aufleistung in die jeweilige Wand bzw. Decke geschraubt,

dass sie mindestens

- I = 30 mm (Befestigung in leichten Trennwänden sowie Befestigung in Massivbauteilen mit

Schraubankern 06 mm gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.15-1861,

Tabelle 2),

1= 40 mm (Befestigung in Massivbauteilen mit Schraubankern 07,5 mm gemäß allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.15-1861, Tabelle 2) bzw.

- I = 55 mm (Befestigung in Massivbauteilen mit "Fischer Betonschrauben FBS 5", 0 5 mm)

in das Bauteil einbinden.

Der Abstand a zwischen der Aufleistung und der Bauteillaibung und somit die Größe der Vorschot

tung wird stets so gewählt, dass der gesamte zulässige Querschnitt der Kabel (einschließlich Kabel

tragekonstruktionen) und der Rohre (bezogen auf den jeweiligen Außendurchmesser) insgesamt

nicht mehr als 60 % der lichten Vorschottöffnung beträgt.

3.2 Variante1: Vorschottung mit zusätzlicher Verfüllung des Hohlraums - Anlage 1 und 2

Der Hohlraum zwischen den beidseitig der Wand bzw. Decke angeordneten Brandschutzplatten wird

hohlraumfüllend dicht mit

- einer Mineralwolle- Isolierung (Baustoffklasse A nach DIN 4102-01, Schmelzpunkt> 1000°C,

Rohdichte mindestens 90 kg/m3 und maximal 150 kg/m3
) oder

- dem dämmschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N", Variante D, gemäß

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1599 (Baustoffklasse B2 nach

DIN 4102-01, Rohdichte mindestens 180 kg/m3 und maximal 350 kg/m3
)

verfüllt.

Bei Einbau der Kabelabschottungen in mindestens 100 dicke Massivwände mindestens der Feuer

widerstandsklasse "F 90" nach DIN 4102-2: 1977-09 wird der Hohlraum zwischen den beidseitig der

Wand angeordneten Brandschutzplatten wahlweise hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen,

nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Beton, Zementmörtel oder Gips verschlossen.
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Durch die Anordnung der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Aufleistung ergibt sich bei der vorhande

nen Mindestwand- bzw. Mindestdeckendicke von 100 mm ,,;ct < 150 mm bzw. von

150 mm ~d < 200 mm eine Schottdicke von mindestens d = 210 mm (Wand) bzw. von d = 260 mm

(Decke).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Kabelabschottungen der Variante 1 sind den

Anlagen 1 und 2 zu diesem Schreiben zu entnehmen.

3.3 Variante 2 : Vorschottung ohne Hohlraum-Verfüllung - Anlage 3 und 4

Beträgt die Wand- bzw. Deckendicke mindestens d = 150 mm bzw. mindestens d =200 mm wird auf

eine zusätzliche Verfüllung des Hohlraums verzichtet.

Durch die Anordnung der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Aufleistung ergibt sich somit eine Schottdi

cke von mindestens d = 260 mm (Wand) bzw. von d = 310 mm (Decke).

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Kabelabschottungen der Variante 2 sind den

Anlagen 3 und 4 zu diesem Schreiben zu entnehmen.

Auf eine weitere Beschreibung der Kabelabschottungen wird verzichtet und auf die allgemeine bau

aufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15-1861 verwiesen, da laut Angaben des Auftraggebers keine

weiteren Konstruktionsänderungen vorgenommen werden.

4 BRANDSCHUTZTECHNISCHE BEURTEILUNG

Auf der Grundlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 sowie weiteren

umfangreichen Prüferfahrungen der MPA Braunschweig an Kabelabschottungen von Kar! Zimmer

mann, Köln, können die in Abschnitt 3 beschriebenen und auf den Anlagen 1 bis 4 zu diesem

Schreiben dargestellten Kabelabschottungen trotz der Abweichungen bei einseitiger Brandbean

spruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in die

Feuerwiderstandsklasse "S 90" nach DIN 4102-9 : 1990-05

eingestuft werden.

Über eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 90 Minuten werden bei den Kabelabschot

tungen gemäß Abschnitt 3 zu diesem Schreiben die in DIN 4102-9 : 1990-05 definierten Anforderun

gen eingehalten, da die im Bereich der Bauteilöffnung vorhandene Überbelegung durch
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- den im Bereich der Vorschottung vorhandenen Querschnitt der Kabel (einschließlich Kabel

tragekonstruktionen) und der Rohre (bezogen auf den jeweiligen Außendurchmesser) von

insgesamt nicht mehr als 60 % der lichten Vorschottöffnung,

- die bei der Variante 1 vorhandene Verfüllung des Hohlraums und die um d = 50 mm erhöhte

Schottdicke von d = 210 mm (Wandeinbau) bzw. von d = 260 mm (Deckeneinbau) und

- die bei der Variante 2 um d = 50 mm erhöhte Schottdicke von d = 260 mm (Wandeinbau)

bzw. von d = 310 mm (Deckeneinbau)

brandschutztechnisch kompensiert werden.

Voraussetzung für die Einstufung der in dieser gutachterlichen Stellungnahme beschriebenen und

dargestellten Kabelabschottungen ist, dass ansonsten die Randbedingungen der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1861 eingehalten werden.

5 BESONDERE HINWEISE

5.1 Diese gutachterliehe Stellungnahme dient jeweils zur Beantragung einer Zustimmung im Ein

zelfall bei der zuständigen Obersten Bauaufsicht. Die Erteilung einer Zustimmung im Einzel

fall obliegt der Obersten Bauaufsicht.

5.2 Diese gutachterliehe Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den für

die Kabelabschottungen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landes

.bauordnung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforderun

gen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik o. ä~

5.3 Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stel

lungnahme.

5.4 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und

aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Kabelab

schottungen aufweisen.

5.5 Änderungen und Ergänzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterli

chen Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache mit der MPA Braunschweig möglich.
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5.6 Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden

Unternehmen.

. A n UL
I. . ''ü:l \)
ORR Dr.-Ing. Roliling
Abteilungsleiterin
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Ansicht:

Schnitt A-A:

Masslvwand

Das Maß "a" 1st so zu wählen, dass die
Gesamtquerschnittsfläche der Installationen
bezogen auf die durch die Auflelstung
vergrößerte Öffnung:: 60% beträgt.

b

Auflelstung aus nichtbrennbaren
Bauplatten

VerfOllung mit formstabIlen, mineralischen
Baustoffen (Schmelzpunkt;:. 100a"C)
oder ZZ-Brandschutzschaum 80S-N, Var. 0

leichte Trennwand

,l > 15

Es gelten die Bedingungen der bauaufsIchtlichen Zulassung Z~19.15M1861 Maße in cm

Wandart FeuelWider- Wanddicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse e[eml H lem] B[em] bleml

Massivwand S 90 10,0 ~ c < 15,0 ~ 100,0 < 100,0 > 21,0

Leichte Trennwand S90 10,0 ~ c < 15,0 < 100,0 < 100,0 > 21,0

Kabelabschottung "System ZZ-Platte BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach D1N 4102-11

Variante 1 - Wandeinbau mit Verfüllung des Hohlraums

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universität Braunschweig

Anlage 1 zur

gutachterlichen

Stellungnahme

Nr. (3504/136/10) - eR

vom 22.02.2010



Draufsicht: I~A
II·_·_·_·_·ß_·_·_·_·_·,

. 1 I.

•
I •
I

I •
I
I •

•

•

•
-------1 @

------, I
I I
I I
I I.

I •
I
I
I
I •
I
I

0000 I I______ J I
_______ J e

I
I
I
I
I
I
I
I
I

A-._._._._.-J

••
r--
I
I

I --------L _

01 •

• II

r----
I
I

• I

•

• II

•

•
• II

• I

• II

• I

L·_·-i

Abweichend zur Zulassung Ist die
Gesamtquerschnittsfläche der
Installationen bezogen auf die
Rohbauöffnung > 60%

Schnitt A-A:
Verfüllung mit Mlfleralwolle
(Schmelzpunkt> 1ODO'C) oder
ZZ-Brandschutzschaum BOS-N, Var. 0

ZZ-Platte BDS~N
Aufleistung aus nicht
brennbaren Bauplatten
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Massivdecke

Das Maß "a" ist so zu wählen, dass die
Gesamtquerschnittsfläche der Installationen
bezogen auf die durch die Aufleistung
vergrößerte Öffnung < 60% beträgt.

Abweichend zur Zulassung 1st die
Gesamtquerschnittsfläche der
Installationen bezogen auf die
Rohbauöffnung > 60%

Es gelten die Bedingungen der bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.15-1861.

Feuerwider- Deckendicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse e Länge B b

[ern] [ern] [ern] [ern]

S 90 15,05. c < 20,0 unbegrenzt ~60,O ~26,0 Maße in cm

Kabelabschottung "System ZZ-Platte BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach DIN 4102-11

Variante 1 - Deckeneinbau mit Verfüllung des Hohlraums

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universität Braunschweig

Anlage 2 zur

gutachterlichen

Stellungnahme

Nr. (3504/136/10) - eR
vom 22.02.2010
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Abweichend zur Zulassung Ist die I'
Gesamtquerschnittsfläche der
InslallaUonen bezogen auf die •
Rohbauöffnung > 60%

b

Schnitt A-A:
I rd 2 5 c d >2 5 AUfleistung aus nichtbrennbaren

Massivwand :::. , .'<"!'''j-''---<r''f~ -B-a-":...p'-a"-o-"------

Das Maß "a" ist so zu wählen, dass die
Gesamtquerschnittsfläche der Installationen
bezogen auf die durch die Avfleistung
vergrößerte Öffnung ~ 60% beträgt.

Abweichend zur Zulassung Ist die
Gesamtquerschnittsfläche der
Installationen bezogen auf die
Rohbauöffnung > 60%

"r;
~..

;~ jI
~
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\1:"'.., ZZ·Platte BDS·N

leichte Trennwand

Es gelten die Beding ungen der bauaufsichtlichen Zulassung Z~19.15-1861. Maße in cm

Wandart Feuerwider~ Wanddicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse e [ern] H [ern] B[em] b {ern]

Massivwand S 90 ::: 15,0 S 100,0 :: 100,0 :::26,0

Leichte Trennwand S90 ::: 15,0 :: 100,0 :: 100,0 :::26,0

Kabelabschottung "System ZZ-Platte BOS-N u der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach OIN 4102-11

Variante 2 - Wandeinbau ohne zusätzliche Hohlraum-Verfüllung

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universität Braunschweig

Anlage 3 zur

gutachterlichen

Stellungnahme

Nr. (3504/136/10) - eR

vom 22.02.2010



Draufsicht: i~A
I

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~
I • B I
• 1 1.

'§i
~
0>
Q)
.0
c:
=>
Q)
0>
c:

""--J

•

I •
I
I •

I •
I

•

•

•

I •
I
I
I
I •
I
I
I
I •_ J

-------., 0

------, I
I I
I I
I I.

I
I
I
I
I
I

ooסס I
------~

I
I
I
I
I
I
I
I
I

A-. _. _. _. _.--.J

••
r--
I
I

•

• I

r----
I
I

• I

• II

• I

• II

• I

•
• II•

I --------L _

0! 0
"-------t-

L·_·-i

Abweichend zur Zulassung ist die I
Gesamtquerschnittsfläche der
Installationen bezogen auf die
Rohbauöffnung > 60%

Schnitt A-A: ZZ-Platte BDS-N

Abweichend zur Zulassung ist die
Gesamtquerschnittsfläche der
Installationen bezogen auf die
Rohbauöffnung > 60%

Aufleistung aus nicht
brennbaren Bauplatten

.0

Das Maß "a" ist so zu wählen, dass die
Gesamtquerschnittsfläche der Installationen
bezogen auf die durch die Aufleistung
vergrößerte Öffnung.': 60% beträgt.
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Massivdecke

Es gelten die Bedingungen der bauaufsichtlichen Zulassung ZM 19.15M 1861.

FeuelWider~ Deckendicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse e Länge B b

[ern] [ern] [ern] [ern]

S 90 :: 20,0 unbegrenzt :: 60,0 :::: 31,0 Maße in cm

Kabelabschottung "System ZZ-Platte BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach DIN 4102-11

Variante 2 - Deckeneinbau ohne zusatzliehe Hohlraum-Verfüllung

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universität Braunschweig

An[age 4 zur

gutachterlichen

Stellungnahme

Nt. (3504/136/10) - eR
vom 2202.2010


